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1.  Woraus ergibt sich der Umfang des Versicherungsschutzes?  
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versiche-
rungsantrag, dem Versicherungsschein, besonderen schriftlichen Verein-
barungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, dem Tarif sowie 
den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis unterliegt 
deutschem Recht. 
 
2.  Wie wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? 
2.1  Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise abgeschlossen 
werden. 
 
2.2  Der Vertrag mit dem Tag der Abgabe des Überweisungsauftrags bzw. 
der Einzahlung des Beitrages (Datumsstempel des Geldinstitutes maßge-
bend) zustande, sofern der ordnungsgemäß ausgefüllte An-
trag/Überweisungsauftrag beim Versicherer eingeht und die Überweisung 
durch das Geldinstitut ausgeführt wurde. 
 
2.3  Im Übrigen ergeben sich die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der 
Prämie aus §§ 37, 38 VVG. 
 
3.  Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
3.1  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Antrag vereinbarten 
Zeitpunkt  (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages und nicht vor Grenzüberschreitung ins Ausland. Für 
Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten 
sind, wird nicht geleistet. 
 
3.2  Die besonderen Wartezeiten betragen für Entbindung acht Monate. 
 
4.  Wann endet der Versicherungsschutz? 
4.1  Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versiche-
rungsfälle - mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes unter Berücksichti-
gung einer eventuell im Tarif vorgesehenen maximalen Dauer des Versi-
cherungsschutzes, spätestens mit Ablauf des Versicherungsvertrages. Als 
Beendigung des Auslandsaufenthaltes gilt die dauerhafte Grenzüber-
schreitung nach Deutschland. 
 
4.2  Erfordert ein Versicherungsfall, für den Leistungsanspruch besteht, 
längere Behandlung und ist eine Rückreise wegen nachgewiesener 
Transportunfähigkeit nicht möglich, verlängert sich der Versicherungs-
schutz über den Zeitpunkt der ursprünglichen Beendigung des Versiche-
rungsschutzes (siehe Absatz 1) hinaus, bis die versicherte Person wieder 
transportfähig ist.  
 
5.  Was tun im Schadenfall? 
5.1  Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm 
geforderten Nachweise im Original erbracht sind; diese werden Eigentum 
des Versicherers. 
 
5.2  Alle Belege müssen enthalten: den Namen des Heilbehandlers, den 
Vor- und Zunamen und das Geburtsdatum der behandelten Person, die 
Krankheitsbezeichnungen (Diagnosen), die einzelnen Leistungen des 
Heilbehandlers sowie die Behandlungsdaten.  
Aus den Rezepten müssen die verordneten Medikamente, die Preise und 
der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen.  
Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der behandel-
ten Zähne und die daran vorgenommenen Behandlungen tragen. 
 

5.3  Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der 
Leistungen aus § 14 Absatz 1 bis 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 
 
5.4  Sieht der Tarif Kostenerstattung bei Krankenrücktransport vor, ist eine 
ärztliche Bescheinigung mit Angabe der genauen Krankheitsbezeichnung 
einzureichen aus der hervorgeht, dass der Rücktransport medizinisch 
sinnvoll und vertretbar ist. 
 
5.5  Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten 
ist die amtliche Sterbeurkunde sowie eine ärztliche Bescheinigung über 
die Todesursache einzureichen. 
 
5.6  Der Versicherer leistet an den Versicherungsnehmer. Hat der Versi-
cherungsnehmer die versicherte Person für deren Versicherungsleistun-
gen als empfangsberechtigte Person in Textform gegenüber dem Versi-
cherer bestimmt, so leistet der Versicherer an diese. 
 
5.7  Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden. 
 
5.8  Die in Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen 
Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro 
umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der 
Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine 
Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatis-
tik“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/ Main, nach 
jeweils neuestem Stand, es sei denn, es wird durch Bankbelege nachge-
wiesen, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu 
einem ungünstigeren Kurs erworben wurden. 
 
5.9  Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen in das Aus-
land und für Übersetzungen können von den Leistungen abgezogen wer-
den. 
 
6.  Welche Obliegenheiten sind nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zu beachten?  
6.1  Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des 
Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Ge-
nesung hinderlich sind. 
 
6.2  Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben auf Ver-
langen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung 
des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und 
ihres Umfanges erforderlich ist. Insbesondere ist die versicherte Person 
verpflichtet, Erklärungen zur Entbindung von der Schweigepflicht ab-
zugeben. Außerdem sind dem Versicherer auf dessen Verlangen Beginn 
und Ende eines jeden Auslandsaufenthaltes nachzuweisen. 
 
6.3  Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, 
sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu las-
sen. 
 
7.  Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen? 
Verletzt der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vorsätzlich 
oder grob fahrlässig eine der in Ziffer 6 genannten Obliegenheiten, ist der 
Versicherer mit den in § 28 Absatz 2 bis 4 VVG vorgeschriebenen Ein-
schränkungen ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
8.  Wann endet der Versicherungsvertrag? 
Der Versicherungsvertrag endet 

a) mit dem Tod des Versicherungsnehmers bzw. bei juristischen Per-
sonen mit der Auflösung der Gesellschaft. Die versicherten Personen 
haben jedoch das Recht, den Versicherungsvertrag unter Benennung 
des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen, soweit dieser sich 
hiermit einverstanden erklärt. Beim Tod einer versicherten Person 
endet insoweit das Versicherungsverhältnis;  

b) mit dem Wegfall der Versicherungsfähigkeit des Versicherungsneh-
mers, sofern keine besonderen Vereinbarungen über die Fortführung 
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getroffen werden. Bei Wegfall der Versicherungsfähigkeit einer versi-
cherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.  

c) Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person endet das Versi-
cherungsverhältnis bei Wegfall der Versicherungsfähigkeit der je-
weils versicherten Person. 

 
9.  Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei 
Ansprüche gegen Dritte 
9.1 Hat ein Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzan-
sprüche gegen Dritte, so besteht unbeschadet des gesetzlichen Forde-
rungsüberganges gemäß § 86 VVG die Verpflichtung, diese Ansprüche 
bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstat-
tung sowie Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den Versicherer in 
Textform abzutreten. 
 
9.2 Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ih-
ren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wah-
ren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder-
lich mitzuwirken. 
 
9.3 Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vor-
sätzlich die in den Ziffern 9.1 und 9.2 genannten Obliegenheiten, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrläs-
sigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 
 
9.4 Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein 
Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte 
gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die der Versicherer auf Grund 
des Versicherungsvertrages Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die 
Ziffern 9.1 bis 9.3 entsprechend anzuwenden. 
 
9.5 Wurde von einem Dritten Schadenersatz nicht versicherungsrechtli-
cher Art geleistet, ist der Versicherer berechtigt, den Ersatz auf seine Leis-
tungen anzurechnen, soweit der geleistete Schadenersatz und seine Ver-
sicherungsleistung zusammen den tatsächlichen Schaden übersteigen 
würden. 
 
9.6 Erfährt der Versicherer nach Erbringung der Versicherungsleistung 
davon, dass von einem Dritten Schadenersatz nicht versicherungsrechtli-
cher Art geleistet wurde, kann er die erbrachte Versicherungsleistung, 
soweit der geleistete Schadenersatz und seine Versicherungsleistung zu-
sammen den tatsächlichen Schaden übersteigen, zurückfordern. 
 
10.  Aufrechnung 
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur 
aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. 
 
11.  Willenserklärungen und Anzeigen 
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen 
der Textform. 
 
12.  Gerichtsstand 
12.1 Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versiche-
rungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versiche-
rungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
12.2 Klagen gegen der Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem 
Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden. 
 
12.3 Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat als die 
Bundesrepublik Deutschland oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht 
am Sitz des Versicherers zuständig. 
 
12.4  Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person tritt an Stelle 
des Wohnsitzes in Ziffer 12.1 bis 12.3 deren Sitz. 
 
13.  Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, des 
Tarifs und der Beiträge 
13.1 Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Tarif können 
vom Versicherer zum Beginn eines neuen Versicherungsjahres geändert 
werden, um sie an eine nach Vertragsschluss eingetretene und von keiner 

der Parteien zu vertretende Änderung vertragsrelevanter Rahmenbedin-
gungen (insbesondere Gesetzesänderungen) anzupassen. Die neuen Ver-
sicherungsbedingungen sollen den ersetzten rechtlich und wirtschaftlich 
weitestgehend entsprechen. 
 
13.2 Die Versicherungsbeiträge können vom Versicherer zum Beginn ei-
nes neuen Versicherungsjahres geändert werden, wenn der jährlich vor-
zunehmende Vergleich zwischen den erforderlichen und den in den tech-
nischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen 
eine Abweichung von mehr als 5 % ergibt. Der Versicherer führt die Neu-
kalkulation der Beiträge nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik durch. 
 
13.3 Die Änderungen werden wirksam zu Beginn des zweiten Monats, der 
auf ihre Mitteilung an den Versicherungsnehmer folgt. Der Versicherungs-
nehmer kann das Versicherungsverhältnis innerhalb von zwei Monaten 
vom Zugang der Änderungsmitteilung an zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung in Textform kündigen. 


